
 
 

Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
für die Härtefallprüfung 

 
 
 

Familienname des Ausländers /der ausländischen Familie  

 

 

Straße, Hausnummer 

 

 

Postleitzahl, Ort 

 
 
1. Ich bin/ wir sind einverstanden, dass zur Durchführung des Härtefallverfahrens  
 
 - die in meiner/unserer Eingabe enthaltenen personenbezogenen Daten an die zu-

ständigen Ausländerbehörden übermittelt werden, 
 
 - personenbezogene Daten, die in den zu meiner/unseren Person/en geführten Aus-

länderakten und sonstigen Behördenakten enthalten sind oder von den Ausländer-
behörden bei anderen Behörden oder öffentlichen Stellen erhoben worden sind, von 
den Ausländerbehörden an die Härtefallkommission und deren Geschäftsstelle ü-
bermittelt und dort genutzt und gespeichert werden. 

 
2. Dieses Einverständnis schließt auch die personenbezogenen Daten meiner/ unserer 

minderjährigen Kinder ein, soweit für diese ebenfalls eine Eingabe an die Härtefall-
kommission gerichtet wird. 

 
3. Mir/uns ist bekannt, dass diese Erklärung freiwillig und jederzeit widerrufbar ist, ihr 

Fehlen jedoch dazu führen kann, dass die Härtefallkommission ein Härtefallersuchen 
wegen unvollständiger Entscheidungsgrundlage ablehnen muss. 

 
 
Hinweis: 
Diese Erklärung ist von allen volljährigen Familienmitgliedern zu unterzeichnen, für die eine 
Eingabe an die Härtefallkommission gerichtet wird.  
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Ort, Datum  

 

 

 Unterschrift 

 

 Unterschrift  

 

 Unterschrift 

 

 Unterschrift 

 

 Unterschrift  

 

 Unterschrift  

 

 Unterschrift 

 

 Unterschrift 

 

 Unterschrift  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 
 
Auszug aus dem Landesdatenschutzgesetz 
 
§ 4 - Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig,  
1. wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
2. soweit der Betroffene eingewilligt hat. 
(2) Wird die Einwilligung beim Betroffenen eingeholt, ist er über die beabsichtigte Daten-
verarbeitung und den Zweck der Verarbeitung aufzuklären. Die Aufklärungspflicht umfasst 
bei einer beabsichtigten Übermittlung auch den Empfänger der Daten. Über die Möglichkeit 
einer weitergehenden Datenverarbeitung auf Grund gesetzlicher Bestimmungen ist er zu 
unterrichten. Der Betroffene ist unter Darlegung der Folgen darauf hinzuweisen, dass er 
die Einwilligung verweigern kann und dass die Möglichkeit besteht, die Einwilligung zu wi-
derrufen. 
(3) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine 
andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen 
schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der 
Erklärung hervorzuheben. 
(4) ... 
(5) ... 
(6) Der Betroffene hat das Recht, gegenüber der Verarbeitung seiner Daten, auch wenn 
diese rechtmäßig ist, ein schutzwürdiges, in seiner persönlichen Situation begründetes In-
teresse einzuwenden (Einwendungsrecht). Die Verarbeitung ist in diesem Fall nur zulässig, 
wenn eine Abwägung ergeben hat, dass sein Interesse hinter dem öffentlichen Interesse 
an der Verarbeitung zurückzustehen hat. Das Ergebnis der Abwägung ist ihm unter Anga-
be der Gründe mitzuteilen. Sätze 1 bis 3 finden keine Anwendung in den in § 33 Abs. 3 
genannten Fällen. 
(7) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine nachteilige Folge nach sich ziehen oder 
ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht auf eine Bewertung seiner Persönlichkeits-
merkmale gestützt werden, die ausschließlich im Wege einer automatisierten Verarbeitung 
seiner personenbezogenen Daten zu Stande gekommen ist. 
 
§ 33 - Verarbeitung besonderer Arten personenbezogener Daten 
 
(1) Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse 
oder weltanschauliche Überzeugungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, die Gesundheit 
oder das Sexualleben hervorgehen, dürfen nur verarbeitet werden, wenn  
1. eine besondere Rechtsvorschrift dies vorsieht, 
2. der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat, 
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3. die Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines 
Dritten erforderlich ist und der Betroffene aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht 
in der Lage ist, seine Einwilligung zu geben, oder 
4. dies zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche vor Gericht einschließlich eines Vorver-
fahrens erforderlich ist. 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf die Verarbeitung von Daten über religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen nach § 17, von Daten für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung nach §§ 19 und 35 und von Daten im Zusammenhang mit Dienst- und Arbeits-
verhältnissen nach § 36. 
(3) Absatz 1 findet ferner keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten  
1. zur Gefahrenabwehr, 
2. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum 
Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbu-
ches oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsge-
setzes oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen, 
3. durch das Landesamt für Verfassungsschutz, 
4. durch die Finanzverwaltung, soweit sie die Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufga-
ben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung verarbei-
tet, und 
5. bei einer Sicherheitsüberprüfung nach dem Landessicherheitsüberprüfungsgesetz. 
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